
1. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht sieht 
einen Konflikt als TOA-geeignet an und leitet ihn an 
die Vermittlungsstelle weiter. Ebenso können sich 
Betroffene selbst an die Vermittlungsstelle wenden.

2. Beschuldigte und Geschädigte werden kontak-
tiert und über die Möglichkeiten des Ausgleichs  
informiert.

3. In getrennten Erstgesprächen wird mit einem /
einer Vermittler/in über die Tat, die Hintergründe 
und die Folgen gesprochen. Ebenso wird die Mit-
wirkungsbereitschaft geklärt.

4. Wenn möglich findet ein gemeinsames Schlich-
tungsgespräch mit dem Ziel einer gemeinsamen 
Konfliktlösung statt.

5. Das Ergebnis wird als Ausgleichsvereinbarung 
schriftlich festgehalten.

6. Der / die Vermittler/in informiert in einem Ab-
schlussbericht die Staatsanwaltschaft bzw. das 
Gericht. Dort wird über den weiteren Verlauf und 
ggf. die Einstellung des Verfahrens entschieden.

Der Verein für Jugendhilfe 
und Soziales Pinneberg e.V. 
Im Rahmen der langjährigen Erfahrung in der Jugendhilfe und 
der sozialen Strafrechtspflege bietet der Verein für Jugendhilfe 
und Soziales Pinneberg e.V. im Landgerichtsbezirk Itzehoe 
(in den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen) den 
Täter-Opfer-Ausgleich für Erwachsene und in den Amtsge-
richtsbezirken Pinneberg und Elmshorn den erweiterten Täter- 
Opfer-Ausgleich für Jugendliche und Heranwachsende an.
Der Verein für Jugendhilfe und Soziales Pinneberg e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein, der für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien in schwierigen Lebenslagen unterschiedliche Unterstüt-
zungsangebote bereitstellt und Angebote der Gewaltpräven- 
tion, sozialen Strafrechspflege und Opferhilfe durchführt. 
Dabei sind Integration, Mitbestimmung und Hinführung zur 
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit die obersten Ziele 
unserer Arbeit.

Informationen
Verein für Jugendhilfe und Soziales Pinneberg e.V. 

Lindenstraße 2a, 25421 Pinneberg
Tel.: 0 41 01-8 58 24 76 / Fax: 0 41 01-8 58 24 77

E-Mail: toa-itzehoe@ju-pi.de / www.ju-pi.de

Ansprechpartnerin
Annika Rentschler

Staatlich anerkannte Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (B. A.)
Kriminologin (M.A.), Mediatorin in Strafsachen

Ablauf 

Stationäre Hilfen

Ambulante Hilfen und Soziale Gruppenarbeit 

Gewaltprävention, soziale Strafrechtspflege und Opferhilfe

im Landgerichtsbezirk Itzehoe

Täter-Opfer-
Ausgleich 



Was habe ich davon? Voraussetzungen 
für den TOA

Aus Sicht der Geschädigten

  Antworten finden auf Fragen wie:
  Warum? Warum ich? Wer?

  Eigene Gefühle wie Wut, Ärger und Angst aus-  
  sprechen

  Wünsche zur Wiedergutmachung (Schaden- 
  ersatz, Schmerzensgeld) äußern und erfahren

  Ein langwieriges Zivilverfahren vermeiden

  In geschütztem Rahmen der/dem Beschuldigten  
  die Folgen ihres/seines Handelns verdeutlichen  
  und somit zur stärkeren Verantwortungsüber- 
  nahme und zum Lernerfolg der/des Beschuldig- 
  ten beitragen

Aus Sicht der Beschuldigten

  Leid des Geschädigten erkennen

  Verantwortung für das eigene Handeln über- 
  nehmen

  Sich entschuldigen können

  Wiedergutmachung leisten

  Für die Zukunft lernen

  Bei positivem Verlauf eine Einstellung des Ver- 
  fahrens, ein Absehen von Strafe oder eine Straf- 
  milderung erreichen

  Freiwilligkeit

  Kostenlos

  Die/der Beschuldigte ist zur Mitwirkung bereit 
  und übernimmt die Verantwortung für ihr/sein 
  Handeln.

  Die/der Geschädigte ist offen für eine Wieder- 
  gutmachung. 

  Ein gemeinsames Schlichtungsgespräch wird  
  angestrebt, ist aber nicht zwingend erforder- 
  lich.

  Es sollte sich möglichst um eine persönliche 
  oder personifizierte Geschädigte bzw. um  
  einen persönlichen oder personifizierten Ge-

  schädigten handeln.

 Die gesetzlichen Grundlagen für den Täter- 
 Opfer-Ausgleich für Erwachsene finden sich 
 im Strafgesetzbuch (§ 46a StGB) und der 
 Strafprozessordnung (§§ 153, 153a StPO u.a.).

Was ist ein
Täter-Opfer-Ausgleich? 

     Eine Form der 
   außergerichtlichen Konfliktbeilegung

Geschädigte und Beschuldigte einer Straftat haben die 
Möglichkeit, ihren Konflikt zu klären und den verursachten 
Schaden auszugleichen. In der Regel wird ein Schlichtungs-
gespräch angestrebt. Dabei werden beide von einem / einer 
allparteilichen Vermittler/in unterstützt. Ziel ist die Erarbei-
tung einer für alle Seiten zufriedenstellenden Konfliktlösung.

Mögliche Ausgleichsleistungen

  Gemeinsames Schlichtungsgespräch

  Entschuldigung (persönlich/schriftlich)

  Finanzielle Wiedergutmachung

  Symbolische Wiedergutmachung

  Gemeinsame Aktion von Täter und Opfer

 


